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Pressemitteilung 

Regierungsentwurf zu eNoVA 
bringt Digitalisierung und 
Bürokratieabbau voran 

Präsident Dr. Markus Sikora: Klares Signal für digitale Verwaltung

Die Bundesnotarkammer begrüßt den vom Kabinett verabschiedeten Regierungsentwurf zur Digitalisierung 
des Vollzugs von Immobilienverträgen, der gerichtlichen Genehmigungen von notariellen Rechtsgeschäften 
und der steuerlichen Anzeigen der Notare („eNoVA-Gesetz“) als Meilenstein beim Bürokratieabbau. Mit 
eNoVA leisten Notarinnen und Notare einen wesentlichen Beitrag zum Bürokratieabbau und zur Digitalisie-
rung der Verwaltung. Dazu erklärt Präsident Dr. Markus Sikora: „Wir setzen ein klares Signal: Digitale Ver-
waltung gelingt nur im Zusammenspiel aller Beteiligten – Verwaltung, Justiz und Notariat. eNoVA zeigt, dass 
das Notariat ein digitaler und verlässlicher Teil dieses gemeinsamen Fortschritts ist.“

Digital statt postalisch: Entlastung für Verwaltung, Wirtschaft und Bürger

Im Rahmen des heutigen Entlastungskabinetts hat die Bundesregierung den Gesetzentwurf zur Digitalisie-
rung des Vollzugs von Immobilienverträgen, der gerichtlichen Genehmigungen von notariellen Rechtsge-
schäften und der steuerlichen Anzeigen der Notare beschlossen. Damit setzt sie ein deutliches Signal für 
eine moderne, digitale und bürgerfreundliche Verwaltung.

Notarinnen und Notare übernehmen im Zuge von Immobilientransaktionen bereits heute als „One-Stop-
Shop“ die gesamte Kommunikation mit Gerichten, Behörden, Finanzämtern und weiteren Beteiligten und 
gewährleisten so einen reibungslosen, rechtssicheren Vollzug von Immobilientransaktionen. Mit eNoVA 
werden diese Prozesse nun umfassend digitalisiert. So leisten Notarinnen und Notare einen aktiven Beitrag 
zur Modernisierung staatlicher Abläufe und zum Bürokratieabbau. Statt wie bisher auf dem Postweg mit 
Gerichten und Behörden zu kommunizieren, erfolgt der Austausch künftig überwiegend digital – schneller, 
effizienter und bei gleichbleibend hoher Sicherheit. Die elektronische Übermittlung von Anzeigen, Geneh-
migungen und Mitteilungen ersetzt papierbasierte Prozesse, reduziert Postaufkommen und vermeidet 
Mehrfacherhebungen von Daten.
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„Mit eNoVA zeigen Justiz, Verwaltung und Notariat gemeinsam, wie Digitalisierung und Bürokratieabbau 
Hand in Hand gehen können“, erklärt Dr. Markus Sikora, Präsident der Bundesnotarkammer. „Der Regie-
rungsentwurf ebnet den Weg für dieses Gemeinschaftsprojekt, das die Abläufe zwischen Staat, Verwaltung 
und Notariat deutlich effizienter macht und staatliche Stellen entlastet. Zugleich profitieren Bürgerinnen, 
Bürger und Unternehmen von schnelleren Verfahren und einem modernen Service.“

Schrittweise Einführung schafft Planungssicherheit

Der Gesetzentwurf sieht eine gestufte Einführung der digitalen Kommunikation zwischen Notariaten, Ge-
richten und Behörden vor. Bereits mit Inkrafttreten des Gesetzes soll die elektronische Übermittlung zent-
raler Mitteilungen verpflichtend werden – darunter die Kommunikation zwischen Notarinnen und Notaren 
und den Gerichten sowie die Mitteilungen an die Gutachterausschüsse. Auch die Übermittlung von Veräu-
ßerungsanzeigen an die Finanzverwaltung wird unmittelbar digital erfolgen.

In einem zweiten Schritt werden weitere Verfahren folgen: Vorkaufsrechtsanfragen sowie Anzeigen nach 
dem Baugesetzbuch, dem Grundstücksverkehrsgesetz und der Grundstücksverkehrsordnung sollen spä-
testens zum 1. Januar 2027 elektronisch übermittelt werden. Die Unbedenklichkeitsbescheinigung wird spä-
testens ab dem 1. Januar 2028 vollständig digitalisiert. Steuerliche Anzeigen nach dem Erbschaftsteuer- und 
Bewertungsrecht werden einbezogen, sobald die technischen und organisatorischen Voraussetzungen da-
für geschaffen sind.

Damit wird der digitale Vollzug schrittweise zu einem flächendeckenden Standard im notariellen Alltag – und 
zu einem zentralen Instrument des Bürokratieabbaus.

Technische Umsetzung durch die Bundesnotarkammer

Die Bundesnotarkammer stellt für eNoVA die erforderliche Infrastruktur bereit. Damit bleibt die sichere 
Verarbeitung sensibler Daten im Rahmen staatlich verantworteter Kommunikation gewährleistet – ein zen-
traler Baustein des Regierungsprogramms für eine moderne, digitale Verwaltung.

Bereits seit März 2024 können über das neue XNotar-Modul digitale Mitteilungen an Gutachterausschüsse 
übermittelt werden. Aktuell bereiten Bundesnotarkammer, Justiz und Finanzverwaltung weitere Vollzugs-
verfahren vor – darunter die elektronische Veräußerungsanzeige, die direkt über das ELSTER-System abge-
wickelt wird. In Nordrhein-Westfalen und Hessen wird der Echtbetrieb bereits getestet. Die Rückmeldungen 
aus der Praxis sind eindeutig: Der digitale Vollzug funktioniert zuverlässig – und spart perspektivisch erheb-
lich Zeit und Aufwand für die Verwaltung.
 



3

Die Bundesnotarkammer ist eine Körperschaft des öffentlichen Rechts und die berufsständische Vertretung für alle 
Notarinnen und Notare auf Bundesebene. Ihre 21 Mitglieder sind alle Notarkammern im gesamten Bundesgebiet. 
Zur Bundesnotarkammer gehören ferner das Zentrale Vorsorgeregister, das Zentrale Testamentsregister, die Zerti-
fizierungsstelle der Bundesnotarkammer und die NotarNet GmbH mit Sitz in Köln sowie das Deutsche Notarinstitut 
mit Sitz in Würzburg. Weitere Informationen zur Bundesnotarkammer und zur Tätigkeit der Notarinnen und Notare 
finden Sie unter www.bnotk.de.

Pressekontakt
Notarassessorin Dr.Sophie Nordhues 
Pressesprecherin 
Bundesnotarkammer 
Anton-Wilhelm-Amo-Straße 34 
10117 Berlin 
Telefon + 49 (0) 30-38 38 66-0 
Telefax  + 49 (0) 30-38 38 66-66 
E-Mail: presse@bnotk.de 
Homepage: www.bnotk.de

mailto:presse%40bnotk.de?subject=
http://www.bnotk.de

